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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher 

Instituts für Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Medizintechnik 
 

vom 27. April 2023 
 

Aufgrund von § 10 Absatz 2 Ziffer 4 und § 20 Absatz 2 KIT-Gesetz in der Fassung vom 14. Juli 
2009 (GBl. S. 317 f), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Universi-
tätsklinika-Gesetzes und anderer Gesetze vom 15. November 2022 (GBl. S. 585) und § 32 Ab-
satz 3 Satz 1 Landeshochschulgesetz in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 f), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes zum Erlass eines Klimaschutz- und Klimawandelanpas-
sungsgesetz und zur Verankerung des Klimabelangs in weiteren Rechtsvorschriften vom 07. 
Februar 2023 (GBl. S. 26, 43), hat der KIT-Senat am 17. April 2023 die nachstehende Satzung 
beschlossen. 
 
Der Präsident hat seine Zustimmung gemäß § 20 Absatz 2 KIT-Gesetz i.V.m. § 32 Absatz 3 
Satz 1 Landeshochschulgesetz am 27. April 2023 erteilt. 
 

Artikel 1 - Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
Die Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den 
Bachelorstudiengang Medizintechnik vom 11. Juli 2022 (Amtliche Bekanntmachungen des 
KIT Nummer 48 vom 12. Juli 2022) zuletzt geändert durch Artikel 25 der Satzung zur Ände-
rung der Regelung über die mündliche Nachprüfung in den Studien- und Prüfungsord-
nungen des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) vom 29. März 2023 (Amtliche Be-
kanntmachungen des KIT Nummer 29 vom 30. März 2023) wird wie folgt geändert: 
 

1. In § 3 Absatz 6 werden nach dem Wort „werden“ das Komma und die Wörter „sofern es 
deutschsprachige Wahlmöglichkeiten gibt“ gestrichen. 

 
2. § 5 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 Satz 2 wird nach dem Wort „in“ das Wort „begründeten“ eingefügt und 

die Wörter „Prüfungsausschuss für den Bachelorstudiengang Medizintechnik“ werden 
durch die Wörter „Studiengangservice der KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik innerhalb der Geschäftszeiten“ ersetzt. 

 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Nummer 3 wird nach dem Wort „hat“ das Semikolon und das nachfolgende 
Wort „und“ durch einen Punkt ersetzt.   
 

b) Nummer 4 wird gestrichen. 

 
3. § 8 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 werden die Wörter „des Prüfungszeitraums“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „des Prüfungszeitraums“ gestrichen. 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „des Prüfungszeitraums“ gestrichen. 
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4. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „und leitenden Wissenschaftlerinnen bzw. lei-
tenden Wissenschaftlern gemäß § 14 Abs. 3 Ziff. 1 KITG in der Fassung vor Inkraft-
treten des 2. KIT-WG vom 04. Februar 2021“ durch die Wörter „am KIT“ ersetzt und 
nach der Angabe „§ 18 Abs. 2“ die Angabe „und 3“ gestrichen. 

b) In Absatz 3 wird nach den Wörtern „ausgebende Prüfende“ das Wort „so“ ergänzt. 

c) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „oder einem leitenden Wissenschaftler bzw. einer lei-
tenden Wissenschaftlerin gemäß §14 Abs. 3 Ziff. 1 KITG in der Fassung vor Inkraft-
treten des 2. KIT-WG vom 04. Februar 2021“ durch die Wörter „am KIT der KIT-
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik“ ersetzt. 

bb) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

„Der/die weitere Prüfende sind Prüfende der KIT-Fakultät für Elektrotechnik und In-
formationstechnik nach § 18 Absatz 2 und 4 oder Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer am KIT aus anderen KIT-Fakultäten.“ 

cc) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden zu Sätzen 3 bis 5. 

 
5. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „oder leitenden Wissenschaftlerinnen bzw. lei-
tenden Wissenschaftlern gemäß § 14 Abs. 3 Ziff. 1 KITG in der Fassung vor Inkraft-
treten des 2. KIT-WG vom 04. Februar 2021“ durch die Wörter „am KIT“ und die Wör-
ter „nach § 52 LHG oder einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin bzw. einem wissen-
schaftlichen Mitarbeiter gemäß § 14 Abs. 3 Ziff. 2 KITG in der Fassung vor Inkrafttre-
ten des 2. KIT-WG vom 04. Februar 2021“ durch die Wörter „am KIT“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „nach § 52 LHG, die wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gemäß § 14 Abs. 3 Ziff. 2 KITG in der Fassung vor Inkrafttre-
ten des 2. KIT-WG vom 04. Februar 2021“ durch die Wörter „am KIT“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „oder leitende Wissenschaftlerinnen bzw. leitende 
Wissenschaftler gemäß § 14 Abs. 3 Ziff. 1 KITG in der Fassung vor Inkrafttreten des 
2. KIT-WG vom 04. Februar 2021“ durch die Wörter „am KIT“ ersetzt. 

 
6. § 18 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Prüfende sind Hochschullehrinnen bzw. Hochschullehrer am KIT, habilitierte Mitglie-
der und akademische Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter am KIT, welche der KIT-
Fakultät angehören und denen die Prüfungsbefugnis gemäß § 14 Absatz 2, § 14 b 
Absatz 1 Nummer 1 KIT-Gesetz i.V.m. § 52 Absatz Satz 6 Halbsatz 2 Landeshoch-
schulgesetz übertragen wurde.“ 
 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter “leitende Wissenschaftler/innen gemäß § 14 
Abs. 3 Ziff. 1 KITG in der Fassung vor Inkrafttreten des 2. KIT-WG vom 04. Februar 
2021“ gestrichen. 
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7. § 19 Absatz 6 Satz 3 wird aufgehoben. 

 
8. § 20 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „28“ durch die Angabe „22“ ersetzt. 

b) In Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe „23“durch die Angabe „33“ ersetzt. 

c) In Satz 1 Nr. 5 wird die Angabe „44“ durch die Angabe „40“ ersetzt. 

 
9. § 26 wird wie folgt geändert: 

1. Satz 1 wird zu Absatz 1 

2. Es wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Für Studierende, die ihr Studium im Bachelorstudiengang Medizintechnik  

a) vor dem Wintersemester 2023/2024 aufgenommen haben oder 

b) ab dem Wintersemester 2023/2024 in einem höheren Semester aufnehmen, so-
fern das Fachsemester über dem Jahrgang der Studienanfänger/innen zum Winter-
semester 2023/2024 liegt,  

finden § 3 Absatz 6 und § 20 Absatz 2 in der Fassung der Studien- und Prüfungsord-
nung des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Medi-
zintechnik vom 11. Juli 2022 (Amtliche Bekanntmachungen des KIT Nummer 48 vom 
12. Juli 2022) bis zum Ende des Sommersemesters 2029 weiterhin Anwendung.“ 

 
Artikel 2 – Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen des KIT in Kraft. 
 
 
 
Karlsruhe, den 27. April 2023 
 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident) 


